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 Veröffentlicht am 23.11.2000

Norm

GmbHG §74

Rechtssatz

Die Anwendung des Eigenkapitalersatzrechts setzt die Beteiligung des Kreditgebers am Gesellschaftsvermögen voraus;

Ein6uss auf die Geschäftsführung reicht nicht aus. Auf den am Gesellschaftsvermögen mittelbar beteiligten Treugeber

ist das Eigenkapitalersatzrecht anzuwenden. Eine Nachrangabrede bezüglich eines Teiles der Forderung führt nicht zur

Anwendung des Eigenkapitalersatzrechts auf die restliche Forderung.
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